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Gemeinde Neuendeich 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0489/2021/ND/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 22.01.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Soziales,  Jugend , Senioren und 
Kultur der Gemeinde Neuendeich 

17.02.2021 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich 02.03.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Neuendeich 16.03.2021 öffentlich 

 

Jahresrechnung 2020 Kindergarten Kribbelkrabbel Neuendeich 
 
Sachverhalt: 
 
Der Elternverein Neuendeich e.V. hat die Jahresrechnung 2020 (Anlage 1) für den 
Kindergarten Kribbelkrabbel vorgelegt.  
 
Anfangsbestand 01.01.2020     18.272,05 Euro 
Einnahmen        97.716,02 Euro 
Ausgaben              92.631,20 Euro 
Endbestand 31.12.2020                                   23.356,87 Euro 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Überschuss ergibt sich aus dem Landeszuschuss in Höhe von 29.110,95 Euro. 
Hier wurde für 2020 von Seiten des Elternvereins lediglich 9.500 Euro eingeplant. 
Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Planung. 
 
Von der Gemeinde Neuendeich wurden in 2020 folgende Kosten für den Betrieb der 
Einrichtung getragen: Personalkosten Reinigung 4.964,04 Euro, Unterhaltungs- und 
Bewirtschaftungskosten 9.844,57 Euro. 
 
Der Mietwert wurde mit 6.676,00 Euro durchgebucht.  
 
 
 
Finanzierung: 
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Auf Grund des § 17 Abs.3 der Vereinbarung zwischen dem Elternverein und der 
Gemeinde Neuendeich wird ein Überschuss in Höhe von 23.356,87 Euro mit der 
nächsten an den Elternverein zu zahlenden Raten verrechnet.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Personalkostenzuschuss Land: 29.110,95 Euro 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Jahresrechnung 2020 des Elternvereins Neuendeich wird zur Kenntnis genom-
men. Der Überschuss in Höhe von 23.356,87 Euro wird mit der nächsten Rate des 
Zuschusses 2020 verrechnet.   
 
 
 
__________________ 
    (Pliquet) 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2020 Elternverein Neuendeich e.V.  
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Gemeinde Neuendeich 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0477/2020/ND/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 24.09.2020 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Soziales,  Jugend , Senioren und 
Kultur der Gemeinde Neuendeich 

11.11.2020 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich 25.11.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Neuendeich 17.12.2020 öffentlich 

 

 Kindergarten Kribbelkrabbel Haushalt 2021 
 
Sachverhalt: 
 
Der Elternverein Neuendeich e.V. hat die Kalkulation für das Jahr 2021 vorgelegt 
(siehe Anlage). Einnahmen in Höhe von 39.149,65 Euro stehen Ausgaben in Höhe 
von 138.075,00 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 
98.925,35 Euro ergibt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Elternverein hat in der Kalkulation bereit die Mehrkosten für die Erweiterung der 
Öffnungszeiten eingeplant. Mehrausgaben entstehen u.a. durch die höheren Perso-
nalkosten, Fachberatung sowie für die Neuanschaffung von Inventar. Die Einnahmen 
aus Elternbeiträge werden auf der Grundlage des neuen Gesetzes erhoben.  
 
Mit dem Elternverein wird für die Nutzung der Räumlichkeiten ein Mietvertrag zum 
01.01.2021 abgeschlossen. Dieser beinhaltet eine monatlich Nettomiete von 533,70 
Euro sowie Betriebskosten in Höhe von 730,00 Euro monatlich. Die Betriebskosten 
beinhalten neben den Bewirtschaftungskosten auch die Reinigungskosten. Die Miete 
wird in der Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2024 im Haushalt durchgebucht. Eine An-
passung des Mietvertrages wird nach Erweiterung der Öffnungszeiten erfolgen.  
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Zum 01.01.2021 erfolgt die Finanzierung auf Grundlage des neuen Kindertagesstät-
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tengesetzes sowie der neuen Vereinbarung mit dem Elternverein Neuendeich über 
die Finanzierung der Kindertagesstätte.  
 
Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde laut Berechnungstool eine Zuweisung für 
den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von ca. 130.000 Euro. Dieser Betrag be-
inhaltet eine Landesförderung von ca. 66.000 Euro. Als Wohnsitzgemeinde muss die 
Gemeinde ca. 87.000 Euro an Land zu entrichten. Dieser Betrag beinhaltet die Kos-
ten aller Kinder aus Neuendeich, die eine Kindertageseinrichtung oder eine Tages-
mutter besuchen.  
 
Bei den vorgenannten Zahlen handelt es sich um grobe Schätzungen, da noch keine 
Erfahrungswerte vorliegen.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Es wird mit einer Landesförderung von ca. 66.000 Euro für den Betrieb der Kinderta-
gesstätte gerechnet.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Soziales. Jugend, Senioren und Kultur empfiehlt/ der Finanzaus-
schuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die vom Elternverein Neu-
endeich aufgeführten Kosten in Höhe von 98.925,35 Euro für das Jahr 2021 als zu-
schussfähig anzuerkennen.  
 
Die Miete in Höhe von 15.164,40 Euro ist durch zu buchen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Pliquet) 
 
 
Anlagen: 
 
Haushaltsplanung 2021 Kindergarten Kribbelkrabbel  
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Gemeinde Neuendeich 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0488/2021/ND/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 20.01.2021 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ: 752.8 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich 02.03.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Neuendeich 16.03.2021 öffentlich 

 

Kofinanzierung kirchlicher Friedhöfe 
 
Sachverhalt: 
Bereits Ende 2019 war der Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Ue-
tersen-Tornesch an die Stadt Uetersen und die Gemeinden Groß Nordende, Heid-
graben und Neuendeich mit dem Ziel einer Vereinbarung über die Kofinanzierung 
des Friedhofes Uetersen herangetreten. Die angestrebten Verhandlungen wurden 
infolge der Corona-Pandemie verschoben. Ein erstes Gespräch hat dann mit Vertre-
tern der Verwaltung am 03.12.2020 stattgefunden. Der Kirchengemeindeverband 
strebt nunmehr an, im laufenden Jahr eine Vereinbarung abzuschließen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Prinzip ist die Kostenbeteiligung von Kommunen an der Finanzierung von Fried-
höfen unstrittig. Nach § 20 des Bestattungsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
haben die Gemeinden sicherzustellen, dass der örtliche Bedarf an Friedhöfen im Um-
fang der Zulassungspflicht gedeckt ist. Die Zulassungspflicht (§ 22 Abs. 1 des Geset-
zes) bedeutet, dass die Bestattung der verstorbenen Einwohner sowie derjenigen 
Personen, die innerhalb des Gemeindegebietes verstorben sind, auf kommunalen 
Friedhöfen zu ermöglichen ist. Nach Abs. 2 ist die Bestattung auf kirchlichen Friedhö-
fen in einem dem Absatz 1 entsprechenden Umfang auch Nichtangehörigen der Kon-
fessionen zu ermöglichen, wenn die Gemeinde weder einen eigenen Friedhof unter-
hält noch die Bestattung durch Formen der kommunalen Zusammenarbeit sicherstel-
len kann. In diesen Fällen hat sich die Gemeinde an den Kosten des Friedhofes zu 
beteiligen, die nicht durch Gebühren oder Benutzungsentgelte gedeckt werden kön-
nen.  
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Der Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch hat be-
reits einen Entwurf einer Rahmenvereinbarung über die Kofinanzierung eines kirchli-
chen Friedhofes vorgelegt. Der Entwurf ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 bei-
gefügt. Aus Sicht der Verwaltung scheint es notwendig zu sein, die Vereinbarung in 
der Präambel in Satz 2 wie folgt zu ergänzen: Der Friedhof dient u.a. der Bestattung 
der verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner der an diesem Vertrag beteiligten 
Gemeinden im Umfang der Zulassungspflicht gemäß § 22 des Bestattungsge-
setzes des Landes Schleswig-Holstein. Diese Ergänzung scheint erforderlich, um 
§ 20 Abs. 2 in Bezug auf Ansprüche einer Bestattung Nichtangehöriger der Konfes-
sionen Genüge zu tun. Im Zusammenhang mit weiteren Änderungs- oder Ergän-
zungswünschen wird darauf hingewiesen, dass solche mit den anderen Beteiligten 
abzustimmen sind.  
 
 
 
Finanzierung: 
Die Finanzierung einer Kofinanzierung kirchlicher Friedhöfe wird im Rahmen der 
Haushaltsplanung der Gemeinde sicherzustellen sein.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, eine Rahmen-
vereinbarung über die Kofinanzierung des kirchlichen Friedhofes Uetersen mit dem 
Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch und den an-
deren beteiligten Gemeinden entsprechend dem vorliegenden Entwurf und mit der 
o.a. Ergänzung abzuschließen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Reinhard Pliquet 
 
 
Anlagen:  
Entwurf einer Rahmenvereinbarung über die Kofinanzierung eines kirchlichen Fried-
hofes 
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